
Zutreffendes ankreuzen oder in Druckschrift ausfüllen 

Der Wahlleiter des Landkreises 

Landkreis Passau 

Anlage 18 (zu § 92 GLKrWO) 
 

 

Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses 
der Wahl des Landrats 

am 15.03.2020 

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 31.03.2020 folgendes abschließendes Ergebnis der Wahl des 
Landrats festgestellt: 

1. Die Zahl der Stimmberechtigten: 

Die Zahl der Personen, die gewählt haben: 
 

Die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen: 
 

Die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel: 

Dabei entfielen auf die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber: 
Ordnungszahl Name des Wahlvorschlagsträgers 

(Kennwort) 
Familienname, Vorname, akademische Grade, 
Beruf oder Stand 

Gesamtzahl der 
gültigen Stim- 
men 

01 Christlich-Soziale Union 
in Bayern e.V./Bürger- 
union im Landkreis Passau 
(CSU/BU) 

Kneidinger, Raimund, Geschäftsführer 54.127 

02 BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN (GRÜNE) 

Fischl, Veronika, Montessori Lehrerin 6.512 

03 FREIE WÄHLER/Freie 
Wählergemeinschaft 
(FREIE WÄHLER/FWG) 

Toso, Roswitha, Rechtsanwältin 12.566 

04 Alternative für Deutschland 
(AfD) 

Meier, Johann, Landwirtschaftsmeister 8.088 

05 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

Winterer, Andreas, Gymnasiallehrer 8.529 

06 Freie Demokratische Partei 
(FDP) 

Freundorfer, Josef, M.Sc., Informatiker 1.835 

09 Ökologisch-Demokratische 
Partei/Parteifreie Umwelt- 
schützer (ÖDP/PU) 

Becker, Agnes, politische Geschäftsfüh- 
rerin 

4.644 

 
2. Der Wahlausschuss hat festgestellt, dass 

        Kneidinger, Raimund mit 54.127 gültigen Stimmen mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat und damit zum Landrat gewählt ist. 

Die gewählte Person 
       hat die Wahl wirksam angenommen. 

kann das Amt nicht antreten, weil ein Amtshindernis vorliegt. Es findet daher eine Neu- 
wahl statt. 
hat die Wahl wirksam abgelehnt. Es findet daher eine Neuwahl statt. 

 
 

die Wahl zu wiederholen ist, weil 

996 

96.301 

97.297 

159.441 



 
 
 
 31.03.2020 

Datum 

gez. 
 
 
 
Buettner 
Oberregierungsrat 
Wahlleiter 

- entfällt - 
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